
Gemeinde Ostseeheilbad Zingst Zingst, 03.01.2025 

P r o t o k o l l - Nr. 18 / 2024 

Des öffentlichen Teils der Gemeindevertretersitzung 

am 19.12.2024 

Beginn: 17:30 Uhr 

Ort: Max Hünten Haus 

Gemeindevertreter: 13 

Herr Carsten Wendt  entschuldigt 

Herr Andreas Kuhn 

Markus Weiß ab TOP 7 

Herr Ted-Michael Fischer 

Herr Felix Schlicht 

Herr Silvio Gerdnun 

Frau Anett Porath 

Herr René Schneider 

Herr Rico Nowicki 

Frau Denise Lucht 

Frau Leyla Vießmann  

Herr Andy Ennen 

Herr Lutz Weber 

Herr Rainer Eiweleit 

Mitglieder der Verwaltung: 

Herr Christian Zornow Bürgermeister 

Frau Karin Eiweleit Leiterin Bürger- und Ordnungsamt 

Frau Sandra Schneider Leiterin Finanz- und Sozialverwaltungsamt 

Herr Matthias Hoth Leiter Bau- und Liegenschaftsamt 

Frau Martina Henk SB Bau- und Liegenschaftsamt 

Herr Stefan Petschaelis SB Abwasserentsorgungsbetrieb 

Frau Iris Urbaniak Protokollantin 

Gäste im Saal: 14 Bürger 

Tagesordnung: 

1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladungen,
der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit

2. Änderungsanträge zur Tagesordnung

3. Billigung des öffentlichen Teils der Sitzungsniederschrift:
Protokoll Nr. 16/2024 vom 21.11.2024

4. Bericht des Bürgermeisters über die in der letzten nichtöffentlichen Sitzung ge- 
fassten Beschlüsse der Gemeindevertretung, über Beschlüsse des Hauptaus- 
schusses und wichtige Angelegenheiten der Gemeinde

5. Einwohnerfragen

6. Anfragen von Gemeindevertretern
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  Tagesordnung: 

7. Neugestaltung der Kreuzung Hafenstraße / Jordanstraße

8. Gestaltung der südlichen Hafenstraße

9. Aufhebungsbeschluss zum Aufstellungsbeschluss über den vorhabenbezogenen
Bebauungsplan Nr. 57 „Pandino Resort – Am Bahndamm“ der Gemeinde Ostseeheilbad
Zingst

10. Aufhebungsbeschluss zum Aufstellungsbeschluss über die 17. Änderung des Flä-
chennutzungsplanes der Gemeinde Ostseeheilbad Zingst im Parallelverfahren gemäß § 8
Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB) über die Fläche des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes
Nr. 57 „Pandino Resort – Am Bahndamm“

11. Billigungs- und Auslegungsbeschluss gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) zum
qualifizierten Bebauungsplan Nr. 38 „Wohngebiet Hanshäger Straße, nördlich der
Gemeindeverwaltung“ als Bebauungsplan der Innenentwicklung gemäß § 13a
Baugesetzbuch (BauGB) ohne Umweltbericht der Gemeinde Ostseeheilbad Zingst

____________________________________________________________________ 

TOP 1: Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einla-
dungen, der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit  

Herr Felix Schlicht als 1. stellv. Vorsitzender der Gemeindevertretung leitet heute die Sitzung. Er begrüßt 
alle Anwesenden, stellt die Ordnungsmäßigkeit der Ladung und die Beschlussfähigkeit fest und eröffnet die 
Sitzung. 

TOP 2: Änderungsanträge zur Tagesordnung 

Es gibt keine Änderungsanträge zur Tagesordnung. Die Tagesordnung wird einstimmig angenommen. 

TOP 3: Billigung des öffentlichen Teils der Sitzungsniederschrift: 
Protokoll Nr. 16/2024 vom 21.11.2024 

Protokoll Nr. 16/2024 vom 21.11.2024 
Beschluss-Nr.: 66/18/24 

Abstimmungsergebnis: 

Gesetzliche Anzahl der Mitglieder der Ja-St immen:     8  
Gemeindevertretung: 14 Nein-St immen:    0 
davon teilnehmend: 12 Stimmenenthaltungen:  4 

Bemerkung: Aufgrund des § 24 Abs. 1 der Kommunalverfassung waren 0 Mitglieder der 
Gemeindevertretung von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen. 

TOP 4: Bericht des Bürgermeisters über die in der letzten nichtöffent- 
lichen Sitzung gefassten Beschlüsse der Gemeindevertretung, 
über Beschlüsse des Hauptausschusses und wichtige Ange- 
legenheiten der Gemeinde 

Herr Zornow stellt seinen Bericht vor (siehe Anlage zu diesem Protokoll). 
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TOP 5: Einwohnerfragen 

Es gibt keine Fragen der Einwohner an den Bürgermeister. 

TOP 6: Anfragen von Gemeindevertretern 

Frau Porath erkundigt sich nach Fördermitteln für unsere Seebrücke. Sie hatte einen Artikel in der Ostsee-
Zeitung gelesen, in dem berichtet wurde, dass das Land M-V Fördermittel für Seebrücken bereitstellt. Herr 

Zornow antwortet darauf hin, dass bereits Möglichkeiten sondiert werden um Mittel zu beschaffen. 

Herr Kuhn fragt an, ob schon Kontakt mit dem neuen Wirtschaftsminister von MV aufgenommen wurde. 
Herr Zornow hat bereits auf den Amtswechsel reagiert und teilt mit, dass er Herrn Reinhard Meyer 
seinen Dank ausgesprochen und Herrn Dr. Wolfgang Blank als neuen Minister gratuliert hat.  

Herr Weber möchte gern wissen, wie es um den geplanten REWE-Markt steht. Herr Hoth berichtet, dass 
die Kreisstraße verändert werden und der Landkreis die Kostenübernahme bestätigen muss. Dazu liegen 
sehr viele Stellungnahmen vor. Die Bauplanung ist im Prozess und im Jan. 2025 geht es dazu weiter. 

Herr Eiweleit informiert, dass Herr Till Backhaus zum Thema „Hochwasserschutz“ in Barth zugegen war 
und fragt, wie es bei uns mit dem Schutz weitergeht. Der Bürgermeister erläutert die Zusammenarbeit mit 
dem StALU zu den Themen Flutschutz, Ausgleichsflächen und der Renaturierung der Nord- und Südfläche 
Pramorts.  

Herr Schneider fragt nach dem Planungsstand der Schule. Herr Hoth gibt bekannt, dass dazu ein Gut-
achten (energetische Betrachtung) eingegangen ist und dieses am 06.01.2025 zur nächsten Bauaus-
schuss-Sitzung vorgestellt wird.  

Herr Nowicki möchte wissen, wann der Deich im Freesenbruch repariert wird (Lücke schließen). Herr 
Zornow antwortet, dass nur ein „Betonieren“ der Spurrillen helfen würde. Durch die nun bereits jahreslan-
gen Diskussionen (3 Jahre) mit dem StALU über Neuntöter und Königsfarn verzögere sich das Ganze. Er 
regt an, dazu im Strandboten eine kleine Info zu geben. 

Herr Schneider fragt nach, ob die Mängel am Hafen, die durch den Wassereinbruch entstanden sind, be-
seitigt wurden. Und ob die Nutzung für die Veranstaltungen in 2025 gesichert ist? Herr Zornow erwidert, 
dass es demnächst einen Termin zur Nachbesserung mit der AIU (Architekten- und Ingenieurunion 
Stralsund) geben wird. 

TOP 7: Neugestaltung der Kreuzung Hafenstraße / Jordanstraße 

Herr Hoth begrüßt nochmals alle Anwesenden und stellt die Konzeptideen zur Neugestaltung der Kreu-
zung vor. Fragen der Gemeindevertreter werden ausführlich beantwortet. 

Vorlage-Nr.: BLA 027/2024 
Beschluss-Nr.: 67/18/24 

Beschlussvorschlag 1: 

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Ostseeheilbad Zingst beschließt entsprechend der vorliegenden 
Planunterlagen die Neugestaltung der Kreuzung Hafenstraße / Jordanstraße von Grunde her. 
Ausgenommen hiervon ist die Entscheidung zur Ausgestaltung der Querungshilfen. Dies geht zur Beratung 
in den Bauausschuss zurück.

Abstimmungsergebnis: 

Gesetzliche Anzahl der Mitglieder der Ja-St immen:    13  
Gemeindevertretung: 14 Nein-St immen:    0 
davon teilnehmend: 13 Stimmenenthaltungen:    0 

Bemerkung: Aufgrund des § 24 Abs. 1 der Kommunalverfassung waren 0 Mitglieder der 
Gemeindevertretung von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen. 
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Vorlage-Nr.: BLA 027/2024 
Beschluss-Nr.: 68/18/24 

Beschlussvorschlag 2: 

Das Mahnmal soll den neuen Standort am Postplatz entsprechend der vorliegenden Planzeichnung erhal-
ten. 

Abstimmungsergebnis: 

Gesetzliche Anzahl der Mitglieder der Ja-St immen:    12 
Gemeindevertretung: 14 Nein-St immen:     1 
davon teilnehmend: 13 Stimmenenthaltungen:  0 

Bemerkung: Aufgrund des § 24 Abs. 1 der Kommunalverfassung waren 0 Mitglieder der 
Gemeindevertretung von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen. 

Vorlage-Nr.: BLA 027/2024 
Beschluss-Nr.: 69/18/24 

Beschlussvorschlag 3: 

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Ostseeheilbad Zingst beschließt im Zuge der Durchführung der 
Neugestaltung der Kreuzung Hafenstraße /Jordanstraße, dass eine neue Friedenseiche im Martha-Müller-
Grählert-Park gepflanzt wird. 

Abstimmungsergebnis: 

Gesetzliche Anzahl der Mitglieder der Ja-St immen:    13 
Gemeindevertretung: 14 Nein-St immen:     0 
davon teilnehmend: 13 Stimmenenthaltungen:   0 

Bemerkung: Aufgrund des § 24 Abs. 1 der Kommunalverfassung waren 0 Mitglieder der 
Gemeindevertretung von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen. 

Vorlage-Nr.: BLA 027/2024 
Beschluss-Nr.: 70/18/24 

Beschlussvorschlag 4: 

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Ostseeheilbad Zingst beschließt die Gestaltung der Fläche vor 
dem Restaurant „Sorgenfrei“ als Aufenthaltsfreifläche gemäß den beiliegenden Unterlagen. 

Abstimmungsergebnis: 

Gesetzliche Anzahl der Mitglieder der Ja-St immen:    12 
Gemeindevertretung: 14 Nein-St immen:       1 
davon teilnehmend: 13 Stimmenenthaltungen:  0 

Bemerkung: Aufgrund des § 24 Abs. 1 der Kommunalverfassung waren 0 Mitglieder der 
Gemeindevertretung von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen. 



5 

Vorlage-Nr.: BLA 027/2024 
Beschluss-Nr.: 71/18/24 

Beschlussvorschlag 5: 

Der Bürgermeister wird beauftragt, alle notwendigen Genehmigungsverfahren durchzuführen und die Neu-
gestaltung der Kreuzung Hafenstraße/Jordanstraße zu realisieren. 

Abstimmungsergebnis: 

Gesetzliche Anzahl der Mitglieder der Ja-St immen:    13 
Gemeindevertretung: 14 Nein-St immen:     0 
davon teilnehmend: 13 Stimmenenthaltungen:   0 

Bemerkung: Aufgrund des § 24 Abs. 1 der Kommunalverfassung waren 0 Mitglieder der 
Gemeindevertretung von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen. 

TOP 8: Gestaltung der südlichen Hafenstraße 

Herr Hoth übernimmt die Ausführung und beantwortet die Fragen der Gemeindevertreter. 

Vorlage-Nr.: BLA 028/2024 
Beschluss-Nr.: 72/18/24 

Beschlussvorschlag 1: 

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Ostseeheilbad Zingst beschließt entsprechend der vorliegenden 
Planunterlagen die Gestaltung der südlichen Hafenstraße. 

Abstimmungsergebnis: 

Gesetzliche Anzahl der Mitglieder der Ja-St immen:   13 
Gemeindevertretung:  14 Nein-St immen: 0 
davon teilnehmend:  13 Stimmenenthaltungen:    0 

Bemerkung: Aufgrund des § 24 Abs. 1 der Kommunalverfassung waren 0 Mitglieder der 
Gemeindevertretung von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen. 

Vorlage-Nr.: BLA 028/2024 
Beschluss-Nr.: 73/18/24 

Beschlussvorschlag 2: 

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Ostseeheilbad Zingst beschließt die entsprechenden Haushalts- 
mittel einzuplanen. 

Abstimmungsergebnis: 

Gesetzliche Anzahl der Mitglieder der Ja-St immen:  13 
Gemeindevertretung:  14 Nein-St immen: 0 
davon teilnehmend:  13 Stimmenenthaltungen:    0 

Bemerkung: Aufgrund des § 24 Abs. 1 der Kommunalverfassung waren 0 Mitglieder der 
Gemeindevertretung von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen. 
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Vorlage-Nr.: BLA 028/2024 
Beschluss-Nr.: 74/18/24 

Beschlussvorschlag 3: 

Der Bürgermeister wird beauftragt, gemäß dem gefassten Beschluss unter Beschlusspunkt 1 alle weiteren 
Vorbereitungen und Planungen voranzutreiben und die endgültige Genehmigungsplanung der Gemeinde- 
vertretung der Gemeinde Ostseeheilbad Zingst zur Beschlussfassung vorzulegen. 

Abstimmungsergebnis: 

Gesetzliche Anzahl der Mitglieder der Ja-St immen:  13 
Gemeindevertretung:  14 Nein-St immen: 0 
davon teilnehmend:  13 Stimmenenthaltungen:    0 

Bemerkung: Aufgrund des § 24 Abs. 1 der Kommunalverfassung waren 0 Mitglieder der 
Gemeindevertretung von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen. 

TOP 9: Aufhebungsbeschluss zum Aufstellungsbeschluss über den 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 57 „Pandino Resort – 
Am Bahndamm“ der Gemeinde Ostseeheilbad Zingst 

Frau Henk schildert den Aufhebungsbeschluss und teilt mit, dass der Bauausschuss dem Beschlussvor-
schlag zugestimmt hat. 

Herr Kuhn gibt einen Hinweis: 
Er regt an, die bisher aufgelaufenen Kosten dem Bauherrn (JOHO Hotel GmbH) in Rechnung zu 
stellen, da die Vorgehensweise nicht in Ordnung sei.

Vorlage-Nr.: BLA 024/2024 
Beschluss-Nr.: 75/18/24 

Beschlussvorschlag: 

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Ostseeheilbad Zingst beschließt: 

1. Die Aufhebung des Aufstellungsbeschluss zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 57
„Pandino Resort – Am Bahndamm“ der Gemeinde Ostseeheilbad Zingst.

2. Das Gebiet wird wie folgt umgrenzt:

Im Norden: durch die Friedenstraße 
Im Osten: durch die Kreisstraße 25 
Im Süden: durch die anschließende Wohnhausbebauung und das denkmalgeschützte 

Bahnhofsgebäude 
Im Westen: durch angrenzende Grünflächen 

Abstimmungsergebnis: 

Gesetzliche Anzahl der Mitglieder der Ja-St immen:  13 
Gemeindevertretung: 14 Nein-St immen:  0 
davon teilnehmend: 13 Stimmenenthaltungen:   0 

Bemerkung: Aufgrund des § 24 Abs. 1 der Kommunalverfassung waren 0 Mitglieder der 
Gemeindevertretung von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen. 
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TOP 10:  Aufhebungsbeschluss zum Aufstellungsbeschluss über die 17. 
Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Ostseeheilbad 
Zingst im Parallelverfahren gemäß § 8 Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB) 
über die Fläche des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 57 
„Pandino Resort – Am Bahndamm“ 

 

 
Frau Henk stellt auch diesen Sachverhalt dar. 
 

Vorlage-Nr.: BLA 025/2024 
Beschluss-Nr.: 76/18/24 
 
Beschlussvorschlag: 
 

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Ostseeheilbad Zingst beschließt: 
 

1. Die Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses über die 17. Änderung des Flächennutzungsplanes 
der Gemeinde Ostseeheilbad Zingst im Parallelverfahren gemäß § 8 Abs. 3 BauGB über die Flä-
che des vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 57 „Pandino-Resort – Am Bahndamm“. 
 

2. Das Gebiet wird wie folgt umgrenzt: 
 

Im Norden: durch die Friedenstraße 
Im Osten: durch die Kreisstraße 25 
Im Süden: durch die anschließende Wohnhausbebauung und das denkmalgeschützte  
                    Bahnhofsgebäude 
Im Westen: durch angrenzende Grünflächen 
 

3. Der Bürgermeister wird beauftragt, den Aufhebungsbeschluss zum Aufstellbeschluss über die 17. 
Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Ostseeheilbad Zingst im Parallelverfahren 
gemäß § 8 Abs. 3 BauGB über die Fläche des vorhabenbezogenen Be-bauungsplan Nr. 57 
„Pandino-Resort – Am Bahndamm“ gemäß § 2 Abs. 1 in Verbindung mit § 1 Abs. 8 BauGB  
ortsüblich bekannt zu machen. 

 
Abstimmungsergebnis:  
 

Gesetzliche Anzahl der Mitglieder der  Ja-St immen:          13            
Gemeindevertretung: 14 Nein-St immen:        0            
davon teilnehmend: 13 Stimmenenthaltungen:   0 
 
Bemerkung: Aufgrund des § 24 Abs. 1 der Kommunalverfassung waren 0 Mitglieder der  

Gemeindevertretung von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen. 
 

 
TOP 11:  Billigungs- und Auslegungsbeschluss gemäß § 3 Abs. 2 

Baugesetzbuch (BauGB) zum qualifizierten Bebauungsplan Nr. 38 
„Wohngebiet Hanshäger Straße, nördlich der Gemeindeverwaltung“ 
als Bebauungsplan der Innenentwicklung gemäß § 13a 
Baugesetzbuch (BauGB) ohne Umweltbericht der Gemeinde 
Ostseeheilbad Zingst 

 

 
Frau Henk erläutert den Bebauungsplan Nr. 38 und gibt bekannt, dass auch hier der Bauausschuss dem 
Beschluss einstimmig zugestimmt hat. Fragen der Gemeindevertreter werden beantwortet. 
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Vorlage-Nr.: BLA 026/2024 
Beschluss-Nr.: 77/18/24 
 
Beschlussvorschlag: 
 

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Ostseeheilbad Zingst beschließt:  
 

1.  Billigt in der vorliegenden Fassung den Bebauungsplan Nr. 38 „Wohngebiet Hanshäger Straße, nörd- 
 lich der Gemeindeverwaltung“, bestehend aus den oben genannten Unterlagen (Anlage) und bestimmt  
 diese zur öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB und zur Beteiligung der Behörden und  
 sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB a.F. 

 

2. Der räumliche Geltungsbereich ist wie folgt umgrenzt: 
Im Norden:  durch die altenbetreute Wohnanlage des DRK 
Im Osten:  durch den Sportplatz der Gemeinde Ostseeheilbad Zingst 
Im Süden:  durch die Hanshäger Straße, das Haus 54 und die Gemeindeverwaltung 
Im Westen:  durch die Hanshäger Straße und die Feuer- und Wasserwehr sowie den  
                                kommunalen Mietwohnungsbau der Gemeinde Ostseeheilbad Zingst 

 

3. Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 38, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A), den textlichen 
Festsetzungen (Text Teil B), eines artenschutzrechtlichen Fachbeitrages, einer schalltechnischen Un-
tersuchung, eines Versickerungsnachweises sowie eines Gründungsberichtes ist gemäß § 3 Abs. 2 
BauGB für die Dauer eines Monats, mindestens jedoch für die Dauer von 30 Tagen, öffentlich auszu-
legen. Die Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch diese 
Planung berührt werden kann, sind von der Auslegung zu benachrichtigen und um ihre Stellungnahme 
zu ersuchen. 

 

4. Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 38 wird, gegenüber dem Aufstellungsbeschluss, um 
das teilweise enthaltende Flurstücke 60/155 und eines Teils des Flurstückes 60/347, Flur 5, Gemar-
kung Zingst reduziert. 

 

5. Die öffentliche Auslegung ist durch den Bürgermeister ortsüblich bekannt zu machen (§ 3 Abs. 2 
BauGB). 

 
Abstimmungsergebnis:  
 

Gesetzliche Anzahl der Mitglieder der  Ja-St immen:          13            
Gemeindevertretung:   14 Nein-St immen:        0            
davon an der Abstimmung teilnehmend:   13 Stimmenenthaltungen:   0 
 
Bemerkung: Aufgrund des § 24 Abs. 1 der Kommunalverfassung waren 0 Mitglieder der  

Gemeindevertretung von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen. 
 
 
 
 
 
Der 1. stellv. Vorsitzende der Gemeindevertretung, Herr Schlicht, beendet die öffentliche Sitzung  
um 19:05 Uhr.  

 

                       SCHLICHT                                                             URBANIAK 
1. stellv. Vorsitzender der Gemeindevertretung         Protokollführerin 



Bericht des Bürgermeisters (BdB)
Sitzung der Gemeindevertretung am 19. Dezember 2024



Zahlen & Fakten

BdB –Abwasserentsorgungsbetrieb Zingst

Monat Niederschlag
(l/m²)

Zulaufmenge
(m³)

Durchschnitt
(m³/d)

Regulär von
(m³/d)

Regulär bis
(m³/d)

Kurzzeitiger 
Spitzenwert

01.11.-30.11.23 144 31.991 1.066 720 1.100 1.600 (12 l/m² 
Regen)

01.12.-31.12.23 189 33.467 1.080 690 2.190 -

01.01.-31.01.24 180 43.890 1.416 750 2.300 5.100 (31 l/m² 
Regen)

01.02.-29.02.24 94 37.334 1.301 760 850 3.600 (25 l/m² 
Regen)

01.03.-31.03.24 21 30.305 978 760 1.100 1.440 (Ostern)

01.04.-30.04.24 107 37.026 1.234 840 1.400 3.000 (40 l/m² 
Regen in 2 Tagen)

01.05.-31.05.24 81 41.210 1.329 1.000 1.500 3.200 (35 l/m² 
Regen)

01.06.-30.06.24 83 48.650 1.622 1.400 1.700 2.000 (23 l/m² 
Regen)

01.07.-31.07.24 84 63.921 2.062 1.600 2.200 2.800 (18 l/m² 
Regen)

01.08.-31.08.24 23 57.976 1.870 1.560 2.190 2.330 (5 l/m² Regen)

01.09.-30.09.24 74 42.242 1.408 1.220 1.600 -

01.10.-31.10.24 65 39.528 1.275 1.110 1.570 -

01.11.-30.11.24 73 29.250 975 750 1.300 -

01.12.-16.12.24 35 14.478 905 790 1.200 -



BdB –Abwasserentsorgungsbetrieb Zingst

laufender Betrieb
technischer Bereich

• Die Abwassermengen liegen aktuell noch bei ca. 800 bis 900 m³/d. 
• Zu Weihnachten wird voraussichtlich erst ein geringer Anstieg zu verzeichnen sein, bevor sie dann zu Silvester wieder ihren 

Höhepunkt von schätzungsweise über 2.200 m³/d erreichen.
• Im Bereich Jordanstraße, An der Feuerwache und Hafenstraße wurde bereits am vergangenen Donnerstag mit der Sanierung der 

im November lokalisierten Schäden im Abwasserkanal begonnen. 
• Info aus der KKMV: Verwertung Klärschlamm zunächst für Jahre 2025 bis 2030 mit einer zweimaligen Verlängerungsoption von 

fünf Jahren im Rahmen eines europaweiten Vergabeverfahrens ausgeschrieben und vergeben 
• Ab dem 1. Januar 2025 wird Klärschlamm der Gesellschafter zentral durch REMONIDS Aqua Stoffstrom GmbH & Co. KG verwertet
• ab 10 KW. Grundreinigung Gräben II. Ordnung in Bereich Barther Straße mit Unterstützung durch Gemeinde und aktuell 

Straßenausbesserungen Hirtenweg 



Zahlen & Fakten

BdB – Eigenbetrieb Zingster Fremdenverkehrsbetrieb



Zahlen & Fakten

BdB – Eigenbetrieb Zingster Fremdenverkehrsbetrieb



Zahlen & Fakten

BdB – Eigenbetrieb Zingster Fremdenverkehrsbetrieb



Zahlen & Fakten (Entwicklung Kurabgabe Vorschau)

BdB – Eigenbetrieb Zingster Fremdenverkehrsbetrieb

Forecast Dez. Camping wird sich ab 18.11.24 reduzieren, da Freesenbruch seit 01.11.24 AVS nutzt und die Zahlen dort eingerechnet werden.

09.12.2024 D ez ember J anuar
AVS  2024 31.999,93 €  10.559,10 €    AVS  2025
AVS  2023 81.348,28 €  161.650,81 €  AVS  2024
C amping 3.517,00 €    12.600,00 €    C amping
R ehasan 14.549,00 €  8.235,00 €      R ehasan 
Gesamt B 50.065,93 €  31.394,10 €    Gesamt B
Gesamt N 46.790,59 €  29.340,28 €    Gesamt N

P lanung B 74.900,00 €  160.000,00 €  P lanung B
P lanung N 70.000,00 €  148.800,00 €  P lanung N

D ifferenz  B 24.834,07 €-  128.605,90 €-  D ifferenz  B
D ifferenz  N 23.209,41 €-  119.459,72 €-  D ifferenz  N
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• Der November an sich weist keine nennenswerten Abweichungen gegenüber dem Vorjahres-November 
auf. 

• Kumulativ liegen wir zum 30.11. ertragsseitig bei der Kurabgabe 33 TEUR über dem Vorjahresergebnis. 
• Auch die Parkeinnahmen sind gg. dem Vorjahr um 19 TEUR erhöht. 
• Aufwandsseitig liegen die sonstigen betrieblichen Aufwendungen 27 TEUR über dem Vorjahres-IST. Dies 

stellt im Wesentlichen eine Verschiebung dar, da hier bereits die Verwaltungskosten KTG abgerechnet sind.
• Das höhere vorläufige Ergebnis beruht überwiegend auf den höheren Auflösungsbeträgen der 

Investitionszuschüsse.
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